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Urkundliche Nachrichten über den Zustand des Schulwesens M
Guben von 1669 bis 1748.

■

Der verewigte Rector des hiesigen Gymnasiums, Herr Professur Richter, bekannt mit meinen
Nachforschungen in der Geschichte der Stadt Guben, vertrauet« mir vor einer Reihe von Iah,
ren unter der Bedingung, das Buch, wenn ich dessen nicht weiter bedürfte, an die Bücherei
des hiesigen Gymnasiums abzuliefern, einen Huartband an, welcher den Titel führt: IESUS!
LIBELLUS SCHOLASTICUS, continens non tantum Nomina Discipulorum ab
Anno MDCLXIX in Scliolam introductorum, sed et alia ad Scholam pertinentia,
In Nomine SS. Trinitatis in gratiam et cognitionem Successorum inehoatus a me
M. Andrea Cleemanno, Scholae p. t. Rectore. — Gr ist von Würmern sehr zerfressen
und überhaupt so schadhaft, daß er eine lange Dauer nicht mehr verspricht.Da er aber man«
ches örtlich Merkwürdige enthält und zur Aufhellung der früheren Verhältnisse des hiesigen
Gymnasiums bis jetzt nur wenig benutzt worden ist; so ergreife ich die mir dargebotene Gele,
genheit, aus ihm so viel mitzutheilen, als, in den beschränkten Umfang dieser Schulschrift auf.
genommen werden kann.

Was den Inhalt des Buches betrifft, so beginnt es mit einem Verzeichnisse der in die
Schule von 1669 bis 1748 eingeführten Schüler. Dann folgen Nachrichten über Ginrichtun-
gen und Veränderungen des Schulwesens, so wie über amtliche Einkünfte der Lehrer an Gelde;
ferner zwei Verzeichnisse abgegangener Schüler (Album, sive catalogus eorurn, qui grati
post debitam valedictionem ex scliola nostra diseesserunt, quibus non tantum feli-
cem successum in studiis, sed et divinam benedictionem et omnigenamprosperitatem
animitus exoptamus. — Nigrum, sive catalogus eorum, qui sine omni valedictione
ut ingrati hospites ex schola nostra aufugerunt, quorum nomina reliquis in terrorein
et pxeinplum beic apponere placuit. Det Deus meutern meliorem!) Auf den letzten
Seiten stehen eine Angabe der Oberpfarrer(Pastores primarii) und der Schulrektoren nach
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der Zeitfolge, so wie Bemerkungenüber Beerdigungskostenund darüber, wie es mit Wittwen
verstorbenerLehrer gehalten worden ist.

Die Frage nach dem damaligen Zustande des Unterrichtes ist die wichtigste. Zur
Beantwortung derselben habe ich bereits früher die übrig gebliebenen Schulschriftendurchsucht,
aber in keiner genügende Aufschlüsse,sondern nur zufällige Andeutungen gefunden. Auch der
vorliegendeLibellus scliolasticus enthält weiter nichts darüber, als die folgenden, von An-
dreas Cleemanns Hand geschriebenen Zusammenstellungen ohne Angabe der Zeit.

Ilorae publicae ordinariac.
Classis I. et II. Classis III. et IV. Classis V

Hör. Dies Lunae et M irtis.
VI. Conrector Cantor. Auditor.
VII. Rector. Cantor. Auditor.
VIII. Rector. Conrector. Auditor.
XII. — Cantor. Auditor.
I Conrector. Rector. Auditor.
II. Rector. . Conrector.

Dies Mercurii.

Auditor.

VI. Rector. Cantor. Auditor.
VII. Conrector. Cantor. Auditor.
VIII. Rector. Conrector. Auditor.

VI. et VII.

GC M

*) Der Anfang des Unterrichtes war während des Sommers und des Winters gleichmäßig auf 6 Uhr Mor>
gens angesetzt, wie damals auch die gerichtliche« Verhandlungen und andere Geschäfte um diese Stunde
begannen:eine Einrichtung, welche besondersaus Rücksichten aus die Gesundheitspflege den Gewöhn«
heiten der Gegenwartweit vorzuziehen ist. Um 9, spätestens um 10 Uhr wurde die Hauptmahlzeitge<
halte», woher sich noch die Verpflichtung des Stadtmusikus schreibt, täglich mit Ausnahmedes Freitags,
an welchem der Gottesdienst nicht gestört werden durfte, früher das ganze Jahr hindurch, jetzt bloß
während des Sommers, um IN Uhr, Sonntags aber erst um 11 Uhr vom Kranze des Thurmes den
Herren der Stadt zur Tafel einige Musikstücke, früher ausschließlich geistliche und vierstimmig mit
Posaunen, blasen zu lassen — Die um 9 Uhr abgebrochenen Arbeiten der Schule wurde» Montags,
Dinstags, Donnrrstag« und Freitags um 12 Uhr fortgesetzt und um 3 Uhr für den Tag geschlossen.
Piivatstunden wurden nach der letzten öffentlichen Unterrichtsstunde und hauptsächlich Nachmittagsvon
12 bis 3 Uhr an der Mittwocheund dem Sonnabendein den Klassenzimmern ertheilt. — Das Spatzi»
rengehen war theils nicht Sitte, theils wegen häusiger räuberischer Anfälle außerhalb des nächsten Be<
reiches der Stadt gefährlich, weßhalb auch Arbeiter nur truppweisein die Berge und auf die Felder
sich zu begebe» wagten. — Abends nach 9 Uhr traf nian feiten Ienianden noch in den Gaffen der Stadt;
denn um diese Zeit pflegte Jeder sich zur Nachtruhe zu legen, da er um i , spätestens um 5 Uhr am
nächsten Morgen wieder aufstehen mußte.
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Dies Jovis et Veneris.
Hor. Classis I. et II. Classis III et IV. Classis V., VI. et VII
VI. Courector. Cantor. Auditor.
VII. Rector. Cantor. Auditor,
VIII. Rector. Conrector. Auditor.
XII. Cantor. Seholasticus quidam. Auditor.
I. Rector. Conrector. Auditor.
II. Rector. Conrector. Auditor.

- - Dies Sabbathi.
VI Rector. Cantor. Auditor.
VII. Conrector. Cantor. Auditor.
VIII. Rector. Conrector. Auditor.

Nova

Hor. Classis I. et II
VI. Conrector *).
VII. Rector.
VIII. Rector.
XII. . —
I. Subrector.
II. Rector.

VI. Conrector
VII. Rector.
VIII. Rector.
XII. —
I. Subrector.
II. Rector.

VI. Subrector.
VII. Conrector.
VIII. Rector.

VI. et VII.

Auditor

dispositio horarnm post vocationem Subrectoris, tamdiu observanda,
quamdiu durabit Subrectoris officium.

Dies Lunae:
Classis III. et IV.

Subrector.
Subrector.
Conrector.
Cantor.
Conrector.
Conrector.
Dies Martis..

Subrector.
Subrector.
Conrector. ,
Cantor.
Rector.
Conrector.
Dies Mercurii.
Cantor.
Subrector.
Conrector.

Classis V.,
Auditor.
Cantor.
Auditor.
Auditor.
Auditor.
Auditor.

Auditor.
Cantor.
Auditor.
Auditor.
Auditor.
Auditor.

Auditor.
Auditor.
Auditor.

Auditor.

*) eteemcmn schreibt nach der damaligen Sitte, welche sich hier theilweise bis auf unsere Tage erhalten
hat, stet«: ConRector, SubRector.



4

Dies Jovis et Veneris. -

Hör. Classis I. et 11. CJassis III. et IV. Classis V.,
VI- Subrector. Cantor. Auditor.
VII. Rector. Cantor. Subrector
VIII. Rector. Conrector. Auditor.
XII. Cantor. Scholasticus quidam ex cl. I- Auditor.
I. Conrector. Subrector. Auditor.
II Rector. Conrector.

Dies Saturni.
Auditor.

VI. Conrector. Cantor. Auditor.
VII. Subrector. Rector. Auditor.
VIII. Rector. Subrector. Auditor.

Auditor.

In n omine Iesu, Scholarchae Optimi Maximi.
Catalogns lectionum publicaruni.

In scholae Gubinensis Auditorio prirao,')
Die Lnnae.

Hora VI. Etymologiam grammaticae Schmidianae
VII. Logicam Scharffii et annotata ad eandem
VIII Horatüpoemata
XII. Exercitium Musicum
I Cornelium Nepotem
II. Virgilium

Conrector.
Rector.
Rector.
Cantor
Subrector.
Rector.

*) Im oberen Stocke des ehemaligen Schulhauseswohnten anfänglich der Rektor, der Konrektor und der
Kantor, um 1700 der, Konrektor, der Kantor und der Auditor, feit 18! 4 nur noch der Kantor. Die
Ansprüche an eine Wohnungwaren früher gering; ein Zimmer genügte allen Zwecken, zu denen man
jetzt Geräumigkeitliebend vier bis fünf fordert. Noch vor 60 Jahren begnügte sich hier manche der
vornehmsten Familien, wie handschriftliche Nachrichten bezeugen,mit einem Wohnzimmerund ein«
Schlafstube. Im unteren oder GrdgesÄiosse des Schulhausesbefanden sich drei Unterrichtszimmer: recht«,
wenn man eintrat, das Auditorium prirnurn,welches durch die ganze Breite des Hauses ging, bei dem
Unterrichte der ersten und der mit ihr vereinigten zweiten Klasse, zu den allen Klaffen gemeinschaftlichen
Morgen- und Abendandachtsübungen und zu öffentlichen Schulfeierlichkeiten benutzt wurde; links vorn
das Auditorium rnediurn oder secundurn für die dritte und vierte, hinten das Auditoriumterliurn für
die fünfte, sechste und siebente Klasse. Erst I8!3 fing E.G. Rathan für jede der damaligen fünfKlaffen ein
abgesondertes Unterrichtszimmer einzurichten,wozu ihm das 6000 Thlr. betragende Nermächtnißdes
verstorbenen Kdnigl. Sächs. Kammerkommissarius Bergan an die hiesige Schule Mittel gewährte.
Prima und Tertia wurden in das obere Stock, Sekund«, Quarta und Quinta in das untere gewiesen.
(Vergl. Wilh. Richters Schulschrift vom I. 1817: über den Ursprung und das Wachsthum der ge>
lehrten Schule zu Guben. S. 34.) — Bei meiner Ankunft in Guben zählte Quinta über 90 Schüler;
man würde jetzt verzweifeln so viele in einem der weit geräumigeren Unterrichtszimmer unterzubringen.

%M
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Die Martis
Hora VI. Etymologiam grammaticae Schmidianae

VII. Logicam Scharffii et annotata ad eandem
VIII. Curtium
XII. Exercitium Musicum
I. Cornelium Nepotem
II. Virgilium et simul exercitium Latinum

Die Mercurii.
Hora VI Poesin Latinam*)

VII. Epistolas Manutii
VIII. Catechesin Dieterici

Die Jovis.
Hora VI. Syntaxin grammaticae Schmidianae

VII Rhetoricam et Oratoriam Dieterici
VIII. Curtium
XII. Exercitium Musicum
I Terentii comoedias
II. Orationes Graecas Isocratis et grammaticam

Welleri una cum comp. Langh(ansii)
Die Veneris

Hora VI. Syutaxin grammaticae Schmidianae
VII. Psalterium et grammat. Hehr. Trosh.
VIII. Ofsicia Ciceronis
XII Exercitium Musicum
I. Terentii comoedias
II. Evangelia Posselii et exercitia Graeca'

Die Saturni.
Hora VI. Evangelia Domiuicalia Graeca

VII. Novum Testamenten Graecum et quandoque
exercitium Graecum

VIII. . Catechesin Dieterici

Conrector.
Rector.
Rector.
Cantor.
Subrector.
Rector.

Subrector.
Conrector.
Rector.

Subrector.
Rector.
Rector.
Cantor.
Conrector.

Rector.

Subrector.
Rector.
Rector.
Cantor.
Conrector.
Rector.

Conrector.

Subrector.
Rector.

*) In der lateinischen, doch auch in der deutschen Verskunst wurden die Schüler der oberen Klaffen vielfach
geübt. Proben davon besitze ich viele. Wer den wirklichen Nutzen solcher Uebungen für die zu erwer»
bende Sprachfertigkeit zu schätzen weiß, wird von ihnen nicht gering denken.
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Catalogus lectianum pubiicaruvn.
In scholae Gubinensis auditorio medio.

Die Lunae
Hora VI Grammaticamet compendiumSchmidii

VII. Terentium Christianum
VIII Colloquia Corderi
XII. Exercitium Musicum
I. Examen ex concionib. praeced. Domin.
II. Colloqnia Corderi et imitationein ex iisdem it.

correction. exereitior.
Die Martis.

Hora VI Grammaticamet compendium Schmidii
VII Terentium Christäauum
VIII Colloquia Corderi et repetit. Donati
XII. Exercitium Musicum
I Exercitium styli latinum
II. Colloquia Corderi

Die Mercurii.
Hora VI Rudimenta Graeca

VII. Catechismum Francofurt et exercit. piet.
VIII. Exercitia latina corrigit

Die Jovis

Grammaticam et compend. Schmidii
Januam Comoenii
Exercitium Musicum

Imitationen, ex Terent. Christ
Januam Comoenii

Die Veneris.

" ( Grammaticamet compend Schmidii
VIII. Januam Comoenii
XII Exercitium Musicum
I. Exercitia corrigit ex Ter. Christ.

Exercitium Lat. proponit

Hora VI. J
VII 1
VIII
XII
I
II.

II.

Suhreetor.
Suhrector.
Conrector.
Cantor.
Conrector.

Conrector.

Suhrector.
Suhrector.
Conrector.
Cautor.
Hector
Conrector.

Cantor.
Suhrector.
Conrector

Cantor.

Conrector.
Cantor.
Suhrector.
Conrector.

Cantor.

Conrector.
Cantor.
Suhrector
Conrector.



Die Saturni.
Hora VI. Evangelium subsequentis Dom, Cantor.

VII. Examen hebdomadale habet Rector.
VIII Catechesin Francof et exerc. pietatis Subrector.

DEUS BENEDICAT LABORIBUS!

Wie die Lectiones in dem letzten Auditorio, nachdem dein Herren Auditori der
Herr Organist adjungiret worden, am siiglichsten anzustellen, Auf begehren G. @. Raths und
des Herrn Pastoris Primarii Von dem Rectore aufgesetzet und Von demselben sämbtlich vor
genehm gehalten und eingeführet.'")

1. Natf) Sechß Uhr Vormittag gehen die Knaben ingesambt in das erste Auditorium,
woselbst in beyseyn d.'s Hrn. Cantoris das öffentliche Morgengebeth gehalten wird.

2. Nach verrichtetenGebeth leßet der Herr Auditor**) die Knaben Von oben an die
erste Stunde und Zwar diejenigen, so Lateinisch lernen, so weit Er kommen kein,'lesen,

3. Wenn umb Sieben uhr der Herr Quintus hineinkommet, continuiret Er nebst dem
Herrn Auditore solch lesen und senget an Von Denenjenigen, bei welchen der Herr Auditor
aufgehüret.

4. Unterdeßen, weil der Herr Organist die Kleinen Knaben lesen leßet, tractiret der
Herr Auditor, nachdem Gr Sie alle Lateinisch lesen laßen, mit denen größern den vunatum
Rlieuii, und Zwar Vormittage die Declinatioues, giebet darneben aus dem Kleinen Vesti¬
bül« Exempel Zum decliniren.

5 Alle und jede Knaben sollen Vormittage Zwey mahl aufsagen. Daher, wenn der
Herr Auditor gegen Neun uhr siehet, daß der Herr Organist mit den Kleinen Knaben nicht fertig
werden möchte, kan Gr Ihm helfen und den vouaiisten etwas nnterdeßen Zu lernen aufgeben.

6. Wenn Sie alle aufgesaget, fol den Kleinen Knaben ein Biblisches Sprüchlein, so
sich auf den folgenden Sonntag schicket, Vorgesprochen werden, daß Sie es gegen den Sonn-
tag außwendig lernen.

7. Nach Neun uhr, ehe Sie von einander gehen, wird ein DeutschesLied gesungen,
und mit dem Gebeth beschloßen.

8. Also wird es Vormittage des Monntags, Dienstags, Donerstags u. Freytags gehalten.
9. Des Freytags unter der Predigt, wie auch des Sonntags, wird ein Schüler ex

Ciassibus superioribiis bey den Kleinen gelaßen, welcher mit Ihnen singet und bethet,
10. Des Mittwochs und Sonnabends wird an statt des Donati Von dem Herrn An.

ditore mit den Größern der Franckfurtische Catliecliisinus, Von dein Herrn Organisten aber

*) Von Andr. CleemannsHand wahrscheinlich im Jahre 1676 geschrieben.
*) Dieser in der Niederlausitz ehemals an den lateinischen Schulen gewöhnliäie Amtstitel ici:0 durck) die

nachfolgende Anweisung sattsam verständlich,
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mit den Kleinern der Catechismus Lutheri getrieben; Zugleich auch des Mittwochs die La>
teinifche und Deutsche Sonntags-Gpistel, des Sonnabends das Evangeliuni so wohl bey dem
Herrn Audit. alß Organisten gelesen.

11. Nach Mittage tractiret der Herr Auditor mit den Großem den Donaturn, und
Zwar die Conjugationes; die Kleinern leßet Er lesen, buchstabilenjc. Der Herr Organist
aber exerciret Sie im schreiben.

12, DenenjenigenZu gute, so schreiben lernen, kan der Herr Organist an eine Tafel
die Buchstaben, so wohl die Lateinischenalß Deutschen anschreiben, hiemit solche -die Knaben
stets vor sich haben und nachmahlen lernen.

Es ergiebt sich hieraus, daß der Rektor wöchentlich 16, der Konrektor 16, der Sub<
rector 18, der Kantor 14, der Auditor 30 Stunden zu unterrichtenhatte. Wie viele Stunden
der Organist in den drei untersten Klassen (V., Vlrund VII.) dem Auditor helfen mußte,
ersieht man aus der unten stehenden Anmerkung. -.

Unterrichtet wurden wöchentlich:
Klasse.l und I! Klasse, in und IV. Klasse. v., VI, und vil, K

im Lateinischen: 16 Stunden. 21 Stunden, 24 Stunden.
. Griechischen: 4 . 1 —

. Hebräischen: 1 ' — —

in der Religion: 2 - 4 6
. . Logik: 2 ' — —
. » Rhetorik: 1 ' — —

. . Musik: 4 ' 4 —

überhaupt: 36 Stunden. 36 Stunden. 36 Stunden.

Bei der Beurtheilung dieses Unterrichtsentwurfes, welcher durch eine jetzt feiten gc=
wordene, auf verschiedenen Wegen wieder gesuchte, aber, wie es scheint, noch nicht erfundene
Einheit sich auszeichnet, dürfen wir nicht vergessen, daß hier ausschließlich von dem ordentlichen
öffentlichen Unterrichte die Rede ist. Er war allerdings dem Umfange nach sehr beschränkt,
wodurch er gegenwärtig sicherlich mehr Verwunderung als Bewunderung erregt, wurde indeß
durch privaten in mannigfacher Weife unterstützt und ergänzt, wie es das Bedürfniß der Schü-
ler erheischte"). Schon aus den Einladungsschriften zu Schulfeierlichkeitenund aus den ge>

*) So gab 1688 der Rektor Ioh. Busch Ovidii Tristium üb. I. pro scholae Gubenensis classis primae
et seciimlae discipulis privatis eum annot. heraus. Der Organist HeinrichSteinichen erbielt für
den Unterricht, welche» er lg Stunden die Woche in der Schule ertheilte, kein Gehalt, sondern statt
dessen die Erlaubniß und das Vorrecht, fo viel Privatstundenzu geben, als er Gelegenheit dazu fände
und wollte, doch ohne den Amtspflichten zu schaden, Mortuo, heißt es urkundlichin den Mutation,
scholast., circa iinem anni 1676 Dn, Aug. Reutero Senatore et per plurimos annus Ecelesiae
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druckten Glückwünschen zu den Namenstagen der Lehrer geht hervor, daß die Schüler gefchicht-
licher und geographischer Kenntnisse,welche ihnen bei ber Erklärung der Schriftsteller mögen
beigebrachtworden sein, nicht entbehrten und außer den oben genannten Sprachen auch mit
der deutschen und der französischen, wenigstensunter dem Rektor Sigismund Cleemann, bekannt
und im Gebrauche jener geübt waren. Das Rechnen, dessen in dem Entwürfe mit keinem
Worte gedacht ist, fiel ganz den Privatstunden anheim, und so wohl manches Andere. Darüber
schweigt aber der Libellus scholastious. Die Nebungen in der Musik d. h. im Singen mach<
ten einen wesentlichen Theil des öffentlichen Unterrichtes aus und wurden eifrigst gepflegt, weil
die Sänger von den ihnen auf den Umgängen in der Stadt gespendeten Gaben ihren Unterhalt
bestritten.

JLeges Symphoniacorum. '■■)

Weil allemahl in choro symphoniaco allerhand Unordnungen pflegen einzureißen,
als hat mann selbigen abzuhelffen folgende leges denen Syraphoniacis vorschreiben, und hier«
nut sich Keiner zu entschuldigen habe, aufs Pappier bringen wollen.

Gubenensis Musico Organico meritissimo in ejus locuiii d. 12 Maji Anni subsequentis ab Am-
plissimo Senatu vocatus est Dn. Heinricus Steiiuchin tunc lemporis Organicus Crosnensis et
quidem hac conditione, ut praeter O'rganici offieium provinciarn susciperet in schola Collegae
Quinti, ut classes infimae in scribendo et legend» eo commodius informarentur, ad quam provin¬
ciarn etiam in Ducali Consistorio postea confirmatus fuit, hac tarnen Collegarum scholae hactenus
ordinariorum reservatione, ut sibi Salaria et Accidentia, quae vocant, omnia et singula plena ser-
varentur, id quod eliam tum a laudatissimo Ducali Consistorio consirmatum, turn ab Amplissimo
Senatu, praesentibus in Curia Dn. Inspectore et Rectore scholae, benevole proniissum et postea
observatum. Horae dieto Dn. Collegae Ouinto destinatae sunt matutinae duae, a septima ad
nonam (excepto die Sabbathi, quo unain modo habet ab octava ad nonatn) pomeridiana vero tan-
tum unica, a secunda ad tertiam. -Quid hisce agendum, supra indicatum. Praeterea Ipsi ab Am¬
plissimo Senatu, consentientibus Dn. inspectore et Collegis Scholae, concessum, ut Discipulos
privatim informandos recipiat, quot et quos vellet, sed non nisi peractis horis publicis, ne inde
Scholae aliquod inferatur detrimentum. Haec omnia ante Ejus introductionem (quanquam publica
non praecesserit, sed privata modo per Dn. Pastorem Primarium) in Curia transacta sunt, prae¬
sentibus ex Amplissimo Senatu deputatis Dn. Martino Brachmanno, Dn. Michaele Fielizio Con-
sulibus, et Dn. Ficino Senatore, praeterea Dn. Sigismundo Sturmio Past. Primär, et nie Rectore
M. Andrea Cleemanno, qui in notitiam posteritalis haec notanda existimavi. — Auch mir wurde
noch bei meiner Anstellung 1819, zwar nicht in so feierlicher Weise und olme Vestätigung, wahrscheiw

' lich auch ohne Vorwissendes vorgesetzten Schulkollegiumsder Provinz Brandenburg, doch in einem
. amtlichen Briefe des damaligenBürgermeisterszugesichert, daß ich die Hälfte der Zeit zu meinem Pri»

vatnutzen verwenden dürfe, vielleicht in Betracht des gelingen Gebaltes, welches mir ausgesetzt worden
war, obgleich dies nicht ausdrücklich erklärt wurde.

*) Von Andreas EleemannsHand wahrscheinlich 1680 geschrieben. Nur ein Theil dieser Gesetze bezog
sich auf die Mitglieder des Sängerchors, der andere auf sämmtliche Schüler.
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1. Gleich wie der Praefectus qnartaliter 12 Gr. lind der Adjijnrtus 6 Gr.
pro directione voraus Zu gewarte» habe» : Also sollen sie beyde genaue achtung geben, daß
nicht etwas wieder diese leges Begangen werde, und, wo es geschehe, sollen sie alle Sonn-
abend gebührlich angeben.

2. Weil Ihnen aber alles Zu observiren unmöglich: Alfi wird ihnen wöchentlich
einer ex prima ciasse zugeordnet, welcher die Strafffcilligen annotire, und alle Sonnabend
übergebe. Derselbe soll in der Woche, wenn Er die lnspection hat, des Stimmen» und
Büchsentragens überhoben seyn. Wenn Ihm aber die Ordnung die Stimme oder Büchse zu
tragen in derselben Woche beträffe, soll solches dem nachfolgenden gebühren: Er aber die
nächste Woche die Stimme oder Büchse tragen. Wer hierwieder handelt, soll Straffe geben
l Gr.

3. Hiemit auch die Primaner Keinen unterschleiff in anmerckung der delinquenten
gebrauchen; soll ex secunda classe einer nach den andern wöchentlichein Gegen ■-Register
halten. Und wer es unterläßet soll geben 6 Pf.

4. Die Stimmen sollen von denen, so darzu gehören, nach der ordnung getragen
werden. Wer sich deßen weigert, soll jedes mahl geben 6 Pf. Will er aber mit den andern
abwechseln, das kan Ihm freystehen.

5. Wenn der Stimmenträger auf Erlangte Erlaubniß aus dem Chöre gehet, soll
der folgende schuldig seyn, an seine statt die Stimme zu nehmen. 6 Pf.

6. Die Chor Büchse sollen die Primaner einer nach den andern (ausgenommen der
Praef. und Adjnnct) eine ganze Woche abhohlen und tragen. Wer sie Zu rechter Zeit
nicht abhohlet, fol geben 3 Pf.

7. Wer aber die Büchse träget, soll des Stimmentragens alsdann überhoben Wer
die Stimme aus Halßstarrigkeit, wie bißweilen geschehen, wegwirfft oder liegen läßet, wenn
Ihn die Ordnung trifft, soll geben 1 Gr

8. Wer die Stimme träget, soll selbige (wenn es von Nöthen) auch aufschlagen-
So ers unterläßet, soll Er vorhero vom Praefe<to erinnert weiden, und so ers doch nicht
thun will, geben 3 Pf.

9. Hiemit Keiner sich mit unwißenheit Zu entschuldigen ursach habe, soll der Prae¬
fectus alle Sonnabend nachfragen (I) Wer künftige Woche die lnspection habe, (2) Wer
das GegeN'Registerhalte, (3) Wer die Büchse trage, (4) Wer in der Kirche lesen solle u
In abwesenheitdes Praeteeti soll es der Adjunctus thun.

10. Das gewöhnlichePlaudern, tiimultuiren, Obstfreßen, sowohl im gehen als
singen, Item das fizen unter dem singen, soll gänzlich abgeschaffetseyn. Wer solches nicht
läßet, soll von dem Praekeeto erstlich erinnert, und nachmahls'von Ihm oder dem adjuij-
girten Observatore folgenden Sonnabend angedeutet werden, Die Straffe bleibet nach He,
fchaffenheitder fache in Willkühr der Praeceptorurn.
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11. Kein einiger, Er sey wer er wolle, soll im Chöre den andern mit schsmpfflichcn
Ghienrührigen Worte» antasten, über auf andere Weise mit Bespeyen, stoßen, u. d. g beleidigen.
Wer solches thut, soll geben 1 Gr., der Retorquent 1 Gr.

12. Der Praefectus und Adjnnctus soll Zwar macht haben, die andern zu erin-
nern, und an- und abzumahnen, aber schimpflicher harter worte sollen sie sich gleichfalls ent^
halten. Soll ihnen aber dennoch auf geschehene Klage Schuz gehalten werden.

13. Vor 12 »ihr soll das Chor niemahls ordinarie ausgehen. Müste es aber umb
gewißer ursach willen eher oder langsamer geschehen, soll solches der Praefectus dem Chor«
intimiren. Sonsten soll vor 12 uhr keine Straffe gelten.

14. Wer nicht bald da seyn kann, soll sich bei dem Praefecto entschuldigenlaßen.
Doch soll aber auch der Praefectus sich bißweilcn erkundigen, ob Er rechtmäßigeUrsache Zur
Entschuldigung habe. Sonsten bleibet es bey der bißhero gewöhnlichenStraffe.

15. Wer aus dem Chöre einiger geschaffte wegen gehen muß, der soll deßen ursach
dem Praefecto anmelden, Ulßdann soll der Praefectus Ihm einen gewißen Terminum sezen,
wie weit er ausbleiben möge. Bleibet Gr über den terminum aus, soll er vor jedes Hauß
die gewohnlicheStraffe erlegen.

16. Wer in der Kirchen Erlaubnis haben will, soll solches nicht dem Observatori
allein anmelden, sondern deßwegen den Herrn Cantorem begrüßen. Im wiedrigen fall soll
solche Entschuldigung nicht gelten, sondern er seine gewohnlicheStrafe erlegen.

17 Wer in der Kirchen £)bst, oder andere eßende wahren naschet, item sich das
Plaudern nicht verbieten laßen will, soll geben 6 Pf.

18. Wer im Chöre nicht singet, soll erstlich erinnert, nachmals notiret werden lind
geben 3 Pf.

19. Auch sollen die Stimmen, eine jedwede von denjenigen, die darzn gehören, in
würden erhalten werden. Und wo sie sich deßen weigern, soll ihnen so viel, als darzn gehöret,
bey der distribution vom Chorgelde abgezogenwerden.

20. Es soll der Praefectus des Sonnabends allemal eine halbe oder gantze Stunde
zum exercitio musico anfezcn, solches aber vorher intimiren, und wer alsdann ohne Ent>
schuldigungaußen bleibet, soll geben 6 Pf.

21. Auch soll der Praefectus Bisweilen neue Stücke einzuschreiben anordnen. Wer
sich deßen weigert, soll Strafe geben 6 Pf, *

22. Die Semmel», so die Becker geben, sollen nach der ordnung ausgetheilet werden.
Und soll der Praefectus alle Wochen einen gewißen von denen Expectanten ordnen, wel¬
cher es observire. Unterläßet es der Expectant, soll er geben 3 Pf.

23. Im^Khore soll aiid) ordnung im stehen gehalten werden, sonderlich wo es die
Gelegenheitdes'orths Zuläßet. Wer solches nach vorhergegangenerpraemouition des Prae-
fecti oder Observatoris unterläßet, soll geben 2 Pf.
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24. Der Expectant soll das empfangene Geld, wo nicht allemahl, doch an denen
orthen, da es der Praefectus vor nöthig erachtet, Ihm zeigen, daß Er sich im singen darnach
richten könne.

23. Bei Vornehmer Leute Hänser, Item Bey denen, die,sich sonst gegen die Schnle
und das Chor gutthätig erweisen, soll der Praefectus allemahl fein langsam tactiren und
singen laßen, sonderlich wenn einer und der andere ein deutsches Lied begehret.

28. Wenn jemand ein sonderlichStücke zn singen begehret, soll Ihnen darinnen ge-
willfahrt werden. Und so es nicht vorhanden,, soll mann sich daßelbe zn erlangen und abzu-
schreibenbemühen.

27. Diese leges soll ein jedweder fleißig durchlesen und sich nachmahls mit Unwif.
senheit nicht entschuldigen. So offt ein Novitius ins Chor kömmt, soll der Praefectus die
leges demselben zu lesen geben. Wer sie verleuret, soll geben 3 Gr.

28. Wer im Chor oder in der Kirchen bey seiner Seelen schweret, oder einigen
Fluch von sich hören läßet, soll erlegen 1 Gr.

29. Jede Woche soll einer unter den Predigten im Auditorio 3. bey den Kleinen
seyn, mit Ihnen Bethen und singen. Straffe 6 Pf.

30. Wer in der ersten Früh« und allen andern Stunden sine venia außen bleibet,
soll Straffe geben 3 Pf.

31. Wer in der Kirche liefet"), soll in derselben Woche auch in der Schulen zu
rechter Zeit daseyn, und im Gebeth das Capitel ans der Bibel lesen. Straffe 6 Pf.

32. Wer das Lesen in der Kirche versäumet, giebt davor 3 Gr. **).
33. Negligentes lectionern Dieterici Catecfaeticarn sollen 6 Pf. Straffe geben
34. Eben so viel sollen auch diejenigen geben, welche eine Griechische und Gbräische

Stunde versäumen.
35. Wer ([ 2J, und $ die Bet-Stunde versäumet giebt 6 Pf, Straffe"'").
36. Die Sie aber <j g und ^ versäumen, geben 3 Pf
37. Wer dem andern eine Ohrfeige giebet oder sonst schlaget, giebt 3 Gr. Straffe.
38. Wer die Schule nicht zu rechter Zeit aufschleust oder die Biebel zum Gebethe

heransgiebet, zahlet 6 Pf. Straffe.
39. Wer verreiset ist, giebt die Woche vor Versäumung des Chors 2 Gr. Ein

Krancker I Gr. Wer abg muthwillig ohne erhebliche Ursache außenbleibet, sol geben 3 Gr.
40. Wer an einem Sonntage in der Früh-Predigt abwesendist, giebt. 6 Pf, wer

die Ampts Predigt versäumet, 1 Gr. Die Vesper-Predigt auch 6 Pf. Wer aber an einem

*) Im sonntäglichen Rachmittagsgottesdienste mußte ein Primaner vor der Predigt die Epistel des 3age«
am Altare vorlesen.

**) Gesetz 32—34 von der Hand des Rektors Vusch geschrieben,
***) Gesetz 35—40 von der Hand des Rektors Musäu« geschrieben.
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Festtage die Früh-Predigt versäumet, gibt 1 Gr. 6 Pf. wer au« der Ampts-Predigt bleibet
3 Gr. und vor die Vesperpredigt auch 1 Gr, 6 Pf.

Diese Gesetze schildernanschaulicherals jede Beschreibung den Geist, welcher damals
in der Schulzucht der Rektoren Gubens waltete. Geldstrafen, welche gegenwärtig ihren Zweck
in den Schulen verfehlen würden, waren zu jener Zeit in so fern weniger unangemessen,als
die meisten Schüler, namentlich die Mitglieder des Chors, gezwungenwaren sich ihren Unter»
halt selbst zu verdienen, da sie auf Unterstützungvon Seiten ihrer armen Eltern wenig oder
gar nicht rechnen durften. Ja selbst der Fall kam nicht selten vor. daß ein Schüler, besonders
wenn er sich als Chorist gut stand, feine alten arbeitsunfähigen Eltern ernährte. Unter fol-
chen Verhältnissengab es für Schüler kaum eine empfindlichere Strafe als an Geld.

Auf jene Gesetze folgen Visitationes et examina scholastica*), wie sie von 1669
bis 1684 vorgekommen sind. Hieran schließt sich ein Inventarium scholae Gubenensis.
Bei Andreas Cleemanns Abgange 1681 bestand die Schulbücherei aus sechs Bänden, um 1730
aus 19. Das Weitere darüber mag man in den Schulschriftendes verdienten Rektors Prof.
Will). Richters: Ueber den Ursprung der GubenschenSchulbibliothek(1801), und: Ueber den
Ursprung und das Wachsthum der gelehrten Schule zu Guben (1817) nachlesen. «

Aus dem nicht von allen Rektoren gleich sorgfältig behandelten Abschnitte mit der
Ueberschrift: Waß in der Schulen gebauet und gebeßert worden, will ich nur anführen, daß
wählend des Sommers 1688 der Kirchenkassenvorsteher Christoph Richter das Schulhaus,
nachdem das Dach abgenommen und ein Theil der Mauern niedergerissenworden war, er*

*) In den vom Lcmovogte in Niederlausitz, Heinrich AnshelmFleihelrn von Promnitz,am 29. Juli 1604
bestätigten Statuten der löblichen Stadt Guben lautet der erste Articul: Ein Grbahr Raht soll Erstlich
»not Ansenglichen ratione oflieii ein wachendeß vndt nicht schlaffendeßAuge haben vndt Tragen auf
Kirchen vndt Schulen, daß dieselben mit Trewen Lehrern vndt «irdigen gelahrten Vndt Bene moratis
Praeceptorilrns versorget, vndt dem Herrn Pastori nebenst Zweyen auf deß Rahts Mittel alß Scho-
larchen die inspection der Kirchen vndt Schulen (salvo tarnen jure Patronatus) aufgetragen vnd
nach NHralters löblichem gebrauch Alle qvaternber vndt viertel Jahr ein Examen Publicnui angeordnet,

'werden, darben, das ©. E. Raht inlerposita sua Autoritate tanquam patroni et inspectores supremi
presentes sein Nndt Sollen tarn diligentiam praeceptorum et dominorum profitentium qvam pro-
gressum et protectum discipulorum explorando AnhörenVndt erkennen, Vndt do Sie »uch dargegen
baß Contrarium befinden wirden ratione officii et Magistrats die discipulos, So woll alß die prae-
ceptores, wegen Ihreß Vnfieißes, straffen, im gleichen auch darob Zufein, daß der Kirchen« Vndt
SchulewDienergebeyde Vndt Wohnungen, In bawlichen wesen erhalten weiden. — Im vierten Artikel
heißt es weiter: Eß Soll E. E. Raht alß Custodes Legurn et Pacis Gemeiner Stadt LöblichenPri-
vilegia Vndt Freyheiten den oderstrom alte gute herkommen gewohnheiten »tatuta Ordnungen Schatzun.
gen decreta »otttege auch Schriffte» zur Kirchen Vndt Schulen auch HQspitalcn in gebührende acht
nehmen, Nndt darob fein, daß Sie in ihrem esse allenthalben Verbleiben u s, w. — Diese Urkunde
hat Worbs im Inventar, diplora. Lus. inser. nicht verzeichnet. Sie sollte im Inventar, zwischen N.
1459 und 1460 stehen oder unmittelbar hinter dem Befehle zur Hinrichtungdes wegen Aufruhrs in
Guben »erurtheiltenJakob Wunschwitz.
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weiter» und im Innern zweckmäßiger einrichten'^) und 1693 das Haus, in welchem der Or>
ganist und der Custos (Kirchner) ihre Amtswohnungen noch haben, vom Grunde aus neu
aufbauen ließ.

Die Mutationes seholasticae, aus denen Rektor Richter für feine Schulschrift:
Ueber den Ursprung und das Wachsthum der gelehrten Schule zu Guben, das Nöthigste aus»
gezogen hat, dürfen nicht theilweise, sondern müssen einmal zur gelegenen Zeit ganz abgedruckt
werden, wenn man aus ihnen den Geist, welcher damals die Lehrer beherrschte,kennen lernen
will, was für den Schulmann gewiß von Interesse ist. Hierauf folgen die beiden mit dem
vorhergehendenin nächster Verbindung stehenden Abschnitte,welche überschrieben sind: Prae-
rnia scliolasticis distributa, und: Actus oratorii, cornid et poetici**). Die Nachrichten
über die letztgenanntenSchulangelegenheitenreichen bis zum Jahre 1728, die in den mutat.
scliol. enthaltenen bis zum Jahre 1734, sind aber von Musäus gar nicht, von Sigism. Clee-
mann nicht mit der ihm sonst eigenen Sorgfalt fortgesetzt. Ulrici hat nur wenige Zeilen über
seine Anstellunghinzugefügt.

In den folgenden Abschnitten unter den Ueberschriften: Summa pecuniae a sym-
•phoniaeis collectae, und: Pecimia a currendariis collecta findet man Rechnungsablagen
über diese empfangenenund vertheilten Spenden.

Hinsichtlich des Ginkommensder Lehrer ist von 1670 bis 1708 nur das angefühlt,
was ein Lehrer vom Gregoriussingen und vom Schulgelde und der Rektor für feine Person

*) Rektor Busch, der es überhaupt liebte, bei jeder Gelegenheit einen Vers anzubringen, auch mit einem
lateinischen Distichon das Nerzeichniß der aufgenommene» Schüler jedes Jahr schloß, leitet diese Nach»
richt so ein:

Forste levi mit igne ; seil hie scliola nostra paratur;
Ah deus a nobis pelle noeiva proeul!

Dein Schutz und Heyl, 0 Gott, wohn unser Tugend bey,
Gieb, daß dein Ehr und Lob ihr Zweck nur ewig sey!

'*) Visitationes, examina scholastica, Vertheilungenvon Prämien, deren Kosten aus eignen für sie ge>
machten Vermächtnissen bestlitten wurden lind sich jährlich auf etwa 20 Thlr. beliefen, Artus oratorii,
corniei et poetici hatten immer einen Feiertag zur Folge oder, wie es in der damaligen Kunstsprach«
der Herren von Guben lautete, einen dies schmaiisalis niinor oder nach freiem Ermessen des Gastgebers
auch rnajor. Der regierende Bürgermeister,welchem die Güter der Stadt das dazu Nöthige lieferten,
bewirthete nämlich an einem deartigen Feiertage die Rathsherren, die Geistlichkeit und die Lehrer in
seinem Hause. Nies sclirnausales maxijni kamen nur vor, wenn ein Abgesandter der Obeiamtsregierung,
was sehr selten geschah, die Stadt mit seinem Besuche beehrte, und traf«» dann alle Rathsherren nach
der Reihe. — Durch die Kriegsdrangsale von 1800 bis 1815 geriethen die dies schmausales in Ab»
nähme, aud) die Schulfeierlichkeiten mußten ganz unterbleiben oder wußten nur selten veranstaltet. In»
deß war noch 1819 die Erinnerung an jene alte Sitte sehr lebhaft, wie ich aus häufigenKlagen über
Versäumnißder oben genanntenherkömmlichen Pflichten des damals regierendenBürgermeistersent»
nehmen konnte. Dieser aber meinte, Schmäuse nach Schulfeierlichkeiten seien durch das preußischeLand»
recht verboten; ein Abdruck desselben stehe in der Rathsbüchereizu beliebigem Nachschlagen.
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von Begräbnissenmit der ganzen Schule empfangen hat. Das Schulgeld *) war damals
sehr gering und wurde überdies ärmeren Schülern von den Lehrern, welche über diese Frage
als ihre eigenste Angelegenheit ausschließlich zu entscheiden hatten, gewöhnlichohne sonderliche
Schwierigkeit theilweise oder ganz erlassen **). Die Zahlungsfrist wurde nicht streng einge«
halten, woraus den Lehrern manche Verluste erwuchsen. Der höchste Betrag eines jährlichen
Antheiles kommt 1687 vor und belauft sich auf 12 Thlr. 14 Ggr., der geringste 1707 von
4 Thlr. 23 Ggr. 3 Pf. Da nun fünf Lehrer Antheil hatten, so trug das gesummte Schul.
gelb im ersten Falle 62- Thlr. 22 Ggr., im feiten 24 Thlr. 20 Ggr. 3 Pf. das Jahr über
ein. Das Gregoriussingen***) brachte jedem Lehrer am Meisten 1681, nämlich 8 Thlr.
5 Ggr. 6 Pf,, am Wenigsten 1700, nämlich 5 Thlr. Zu diesen zufälligen oder ungewissen
Einkünften (Accidenzien)gehörten ferner Entschädigungen oder richtiger gesagt Belohnungen
für Dienste, welche zu leisten den Lehrern vermöge des engen Verbandes der Schule mit der
Kirche oblag, wie die Begleitung der Leichen; das, was der Privatunterrichts) einbrachte;

*) Die Lehrer können sehr wohl damit zufrieden sein, daß ihnen unter Gewährleistung des Staates oder
einer Gemeinde statt des schwankenden Schulgeldes, welches gehörig einzutreibenihnen eben so große
Belästigungals Unannehmlichkeit rerursacht, eine feste Erhöhung des Gehaltes zugesichert und wirklich
gezahlt wird. Diese Einrichtungist von E. Wohllöblichen Magistrate1833 auch hier getroffen worden.
Wir Lehrer haben volle Ursache, Wohldemselben dafür recht dankbar zu sein. Allein die Sache hat für
beide Theile, den unter Gewährleistungzahlenden und den empfangenden, noch andere Seiten, welche
zu erörtern der Raum mir nicht gestattet.

**) Die Söhne sämmtlicher Prediger, Kirchendiener und Lehrer der Stadt und des städtischen Gebiete«
waren früher ohne vorhergegangene Anfrage von der Zahlung des ganzen Schulgeldes befreiet,

'"*) Man sehe darüber nach: Vom Ursprünge des Gregoriusfestes. Eine Schulschiift,wodurch u, f. w. ein»
ladet M. Sam. Trau«, Mücke, Rect. (Gilben 1793.) Ueber den Ursprung und das Wachsthumder ge>
lehrte» Schule zu Guben. Womit u. s w. einladet Wilh, Richter. Guben 1817. S. 31.

i;) Der Privatunterricht hatte einen doppelten Zweck: erstens sollte er den ordentlichen öffentlichen Unter-
richt, welcher gar Vieles ausschloß, was zu wissen dem Schüler doch nützlich oder nothwendig war,
ergänzen; zweitens den schwächeren Schülern naÄ)he!fen.Denn mit den Versetzungen derselben aus
niederen Klaffen in höhere wurde es damals lange nicht so streng genommen, als es jetzt aus pädago-
zischen Gründen, welche die Lehrer nicht bloß gegen die vorgesetzte Schulbehörde, sondern weit mehr
gegen Eltern und Schüler verantwortlichmachen, genommen weiden muß. Die Lehrer hörten in dieser
Angelegenheit gern die Stimme der Eltern, mit denen sie — um einen überliefertenAusdruck zu ge»
brauchen — ein Herz und eine Seele waren, und berücksichtigten deren begründete oder voreilige
oder leichtfertige Wünsche fast in gleichem Maaße ohne Sorge um den Erfolg. Jede Klasse mag da«
durch zu einem wunderlichen Gemenge aller Stufen der Kenntnisse geworden sein, wofür ich sogar be-
stimmte Beläge habe. Man begreift hiernach die Nothwendigkeitder Privatstundrn, welche, obgleich
sie sehr gering — eine etwa mit sechs bis zwölf Pfennigen— bezahlt wurden, im Ganzen durch die
Menge der Schüler einen ansehnlichen Ertrag abwarfen. Das höhere Schulgeldbewog natürlich auch
die Lehrer, in den oberen Klassen stets auf eine gewisse Zahl (den erforderlichen Numerus) zu achten
und diese so stark zu füllen, als die Zimmer Schüler zu fassen vermochten.
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endlich die freien Geschenke der Eltern der Schüler an die Lehrer *). — Ueber die Gehälter
(JSalaria) der Lehrer enthält der Libellus scliolasticus nur die Nachricht, daß der Kunrektur
Hähnichen in seinem Testamente vom 8. April 1689 der Stadt 100 Thlr. ausgesetzt habe,
von deren Zinsen der Rektor 1 Thlr. 12 Ggr. und der Konrektor eben so viel jährlich tmp--
fangen solle; sonst nicht entfernt eine Andeutung. Die Gehälter bestandenaber, wie sie noch
jetzt bestehen, theils in baarem Geld«**), theils in Naturallieferungen. Jenes floß aus Zinsen

') Hier sind zuerst die Angebinde zu erwähnen, welche den Lehrern an deren Namenstagenim feierlichsten
Aufzuge durch die Stadt mit lärmenderMusik voran von bin Schülern alljährlich gebrachtwurden.
Allein weit bedeutender und den Eltern weniger merkbar als Gaben in Gelde waren die häufigen @e»
schenke in Früchten aller Art, in Weine, Brodte, Kuchen, Fleische, Leinwand, Tuche u. s. w,, welche, wi«
man sagt, wirthschaftenhalfen. Bei jeder Versetzung eines Schülers wurden von dessen Eltern der
Rektor und der Lehrer, in dessen Klasse der Schüler getreten war, regelmäßig nach altem Herkommen
mit Naturalien reichlich beschenkt, eben so bei der Aufnahme eines Schülers. Dagegen kenne ich kein
Beispiel von einem Geschenkean Gelde. Die Ueberlieferungerzählt, daß einzelne Lehrer von solchm
freiwilligen Opfern löblicher Dankbarkeit den Unterhalt ihres ganzen Hausstandesbestritten und noch
einen Ueberschuß verkauft haben. Jener Zeit sittliche und gesellschaftlicheZustände liegen dem stolzen
Selbstbewußtsein der Gegenwart,welches verschmähet sich anderen Leuten verbindlich zu erkennen, so
fern, daß ich fast fürchte, mancher Leser werde sich unwillig abwenden und die armen Amtsgenossen des
siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, welche doch auch, wie Thatsachen bezeuge», eines richtigen
und zarten Ehrgefühlesnicht entbehrte»,mit Nasenrümpfenoder gar mit verächtlichem Lächeln strafen
für die Bereitwilligkeit,so zahlreiche Gaben der Liebe und Dankbarkeitgleichsam wie Almosen von den
Eltern der Schüler zu nehmen. Die Lehrer standen deßhalb in nicht geringereröffentlicher Achtung als
gegenwärtig; denn da sie, wie ich oben bereits bemerkt habe, selbst schenkten von dem, was ihnen recht«
lich zukam, meist weit über ihre Kräfte, so hatten sie um so weniger Ursache zur Scham vor der An»
nähme von Geschenken.Ueberdiesbrachte es die Sitte jener Zeit mit sich, die Beamteten auck> aller
anderer Geschäftskreise, wenn man deren Thätigkeitbeanspruchte, zu beschenken,weil die Gehälter durch»
weg sehr niedrig angesetzt waren. So bezog um i.i50 em Bürgermeister25 Gulden und ein Rathsherr
5 Gulden jährlich. Im 44. Artikel der Statuten Gubens von 1604 werden einem der vier Bürger»
meister 50 Thlr. und einem Gegenhändler oder G-.genfchreider 10 Thlr. jährlich angewiesen. Durch die
große Zahl und die Höhe der Sporteln und der Accidenziengedachte man vielleicht den Diensteiflr anzuspornen.
So lange der VerdaÄ)t der Bestechung nicht vorlag, waren Beamtete wegen der Annahme von Geschenken
überhaupt nicht strafbar. Die Erfahrung lehrt indeß zur Genüge, daß kein Gesetz Bestechung abzuwehren
vermag: wer ihr aus sittlicher Schwäche zugänglich ist, wird bestochen,sei es durch Geld, Sachen oder
Einwirkung auf die Gesinnung, Schmeicheleien, Furcht, Hoffnung u. s. w. Umgekehrt wird der sittlich
Starke und Urtheilsfreie durch Nichts bestochen, nähme er auch noch so viele Geschenke.Thatsachen
in Menge reden für die Wahrheit beider Sätze.

**) Die städtischen Rechnungen aus dem Jahre von Martini 1680 bis dahin 1690 weisen folgende Zahlun»
gen an die Lehrer auf: jährliches Gehalt des Rektors Busch 35 Thlr. 6 Gr., des Konrektors Mufäus
30 Thlr. 18 Gr., des Kantors Vierhuff 10 Thlr., des Auditors Runge 30 Thlr., des Organisten Stei»
nichen 31 Thlr. 12 ®i. nebst 8 Scheffeln Korn und, in so fern derselbe zugleich Quintus der Schule war,
15 Thlr. Dazu kommen noch 30 Thlr. 23 Gr. Reisekosten für den Konrektor Musäus, welcher in
Folge des an ihn ergangenen Rufes von Berlin nach Guben gezogen war. Von Martini 1704 bis da«
hin 1703 empfingen Rekt. Mufäus 35 Thlr. 6 Gr., Konr. (Runge) 30 Thlr. 18 Gr., Kant. Vierhuff

>
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für Grundstücke, welche um 1550 nach der Aufhebung des einst sehr reichen, aber durch leicht,
sinnige Verwaltung tief in Schulden gerathenen und dadurch rettungslos verlorenen Jung»
frauenklosters vor Guben vom Benediktincrordender Stadt zugefallen waren. In der darüber
ausgestelltenUrkunde heißt es nämlich:'^) „Nach dem vnnd als das Iungfraw Closter vor Gu«

10 Thlr, Aud. Stein 30 Thlr. Organ, und Quint. Leo 4(5 Thlr. nebst 8 Scheffeln Korn. Im Jahre
von 1706 bis 1707 wurden als jährliche Gehälter gezahlt an den Rekt, Musäus 40 Thlr., an Koni.
Runge 20 thlr., an Kant. Vierhuff 20 Thlr. nebst I Thlr. zum Neujahr, an Organ. Volle l Thlr.
zum Gregoriusfesteohne eine Bemerkungüber das Gehalt. Ueber die Verwendungder Zinsen aus den
milden Stiftungen habe ich vergebens nach Auskunft gesucht. Aus welchem Grunde der Konr. Runge
1707 nur 20 Thlr. statt der sonst an der Stelle haftenden 30 Thlr. 18 Gr. empfangen hat, ist mir nicht
gelungen zu ermitteln. Obgleich diese Gehälter äußerst dürftig sind, so können sich die hiesigen Lehrer
damals nicht schlecht gestanden haben. Hierzu einige Velage. Das Gehalt des Kantorates war noch
1820 unverändert20 Thlr. geblieben; dennoch berechnete mir Kantor Hentsch, der damalig« Inhaber
der Stelle, deren mittlen Ertrag zu mehr als 700 Thlrn. Dessen Vorgänger im Amte, Kantor Hüttner,
welcher gesellige Vergnügungen liebte, gab bisweilenseinen Freunden, namentlich den Rathsherren und
feinen Amtsgenossen im ersten Hörsnle- (Auditorium primum) des frühere» Schulhauses Gastereien,
deren Pracht und Fülle ältere Leute als Augenzeugen mir nicht genug zu rühmen wußten. Ohne ererbte
Mittel kaufte er und lichtete sich bequem einen Weinberg ein. Sam. Großer (LausitzischeMerkwür«
digkeiten. Leipz. u. Lud. 1714. Fol, IV, S. 152.) erzählt vom Rektor Ioh. Musäus: „Weil er aber
lieber in stiller Ruhe, als in einem so weitläuftigenund mit vieler Unruhe «erknüpfften Orte (Berlin)
leben, sonderlich aber lieber seinem Vaterlande, als auswärtigen Oertern dienen wollte: ließ er sich be«
wegen, das Con-Rectorat in Guben zu bekleiden. Daselbst warff ihm auch sein treuer Gott in Reims
Oeconomicis so vielen Segen zu, daß ihn der Tausch gar nicht gereuen dorffte: bevorab,da ihn ©. E.
Rath auch nach des Hrn. Martini Tode gar znm R'ectorat erhob." — Einige Lehrer, wie Hähnichen
und Musäus, gründeten aus ihrem nachgelassenenVermögenmilde Stiftungen. Darauf, daß die Lehrer»
stellen in Guben sehr gesuchte waren, lege ich weniger Gewicht, als darauf, daß sämmtliche Lehrer mit
ihrer Lage zufrieden lebten. Andere Nachrichten lassen mich mit hinreichendem Gruude vermuthen,daß

< das gesamntte Amtseinkummen eines hiesige» Lehrers durchschnittlich das Funfzehnfache des ihm ausge«
setzten Gehaltes betragen haben mag. So genossen die Lehrer vor hundert und fünfzig Jahren eines
sorgenfreieren Lebens und einer weit ausgedehnterenamtlichenSelbständigkeit, als gegenwärtig; die
städtischen Kassen aber seufzten nicht über die Last der Zahlungenan die Schule.

*) Diese Urkunde, ausgestelltvom ©lasen Albrecht Schlief, damaligem Landvogteder Niederlausitz, zu
Lübben am Donnerstagenach Pauli Bekehrung (d. 27. Januar) 1547 und bestätigt vom Könige Ferdi«
»and zu Prag am 6. Dezember 1349 ist zuerst abgedruckt, jedoch offenbar fehlerhaft in den Destin. liter.
et fiagm. Lusat. 11., S. 259—73, woher ich die oben angeführtenStellen entnommen habe. Es fehlt
an Raum, die beiden merkwürdigen Urkunde», welche wohl manche Dunkelheit in der Geschichte des
Schulwesens der Stadt Guben erhellen, aber zugleich auf Fragen führen, deren Beantwortung schwer
fallen möchte, aus den Urschriften hier vollständig abdrucken zu lassen. Andere kann Sigismund Elee«
mann (De schola Gubenensi. 1722.) nicht wohl gemeint haben, wenn er sagt: Doeurnenta quaedam
de reditibus ad Scliolam ejusque sustenlationem spectantibus ex anliquioribus adbuc temporibus
supersunt, welche aber, fügt Ehr. Frdrch. Povvo (Zuverlässige Nachrichtendas Kirchen- und Schul.
Wesen zu Guben betreffend. Guben 1768. S. 84.) erklärend hinzu, in den verborgenen Behältnissen
der hiesigen Altertbümer irgendwo verwahrt, oder vermodertseyn mögen. — Die erste Vermuthung hat
gegenwärtigihre Richtigkeit. — Der Regierungdes Herzogs von Sachsen -Merseburg gegenüber trug
E. E. Rath zu Guben einiges Bedenkenauch über andere Dinge vollständige und deutliche Auskunft
zu geben.
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den, etliche Gutter, als nemblich im Dorfs Atterbasch tzwanzigk Huffen, samptt denn Pfarlehenn
doftlbst, denn Sehe welcher iß» der Schencken DubrischeSehe genandt wierdt, vnnd alle Fi>
scheret, vmb, bey, önd vnter dem Berge, doselbst gelegen. Item das Dorff Bernbruch, vnnd
die gelasne Mhule, vnnd Acker, mit alle derselbigenn Rechten, vnnd tzubehurungenn, nemblich
mitt Weldenn, Weiden, Wiesenn vnnd Eckern«, item die Closter Mhule, einenn Sehe Perdinan
genandt, vnnd aber einenn Sehe itzundt der KrobckewitzerSehe genandt, der do leitt vntter
dem Berge, bei Kaldenbornn, sampt den andernn Teichen oder Fischwassernn die inn der ($«•
nitzcnn ligenn, vnnd beschlussenn, ein tzeittlangk vntter sich inn« gehabtt, genossen vnnd gebraucht,
vnd noch, welche alle itzt benhantte Gutter, vor tzeitten ßw derPfarkirchcun tzw Oubcn erkaufft,
tzwgecigendt, vnd gchörigk gewesen fein, nach Lautt vnnd Inhaldt der Brieffe so die von« Gn>
denn darüber habenn, vonn welchen« Guttern die Stadt Gubenn, ire Pfarherr Prediger, Ca>
plann, Schulmeister, vnnd andere Kirche« Diener mitt besoldungk, kost, vn«d anndercr notturfft
vor tzeitten vntterhalttenn, wie denn auch das Closter von solchen Guttern«, so lang die dein«
Closter gewesen«, die Pfarhcr, Prediger, Caplann, Schuluieister, vnnd andere Diener, der Pfar-
kirchenn tzw G«benn, vntterhaltten, vnnd versorgett Habcnn, biß so lang, das vor ettlichc««
Iharenn, der Religion vnd Evangeliu«lß halbe««, tzwischenn dem Closter, vnd dem Rath,
Irrungk, vnnd tzwispaldtfürgefallenn, do sich das Closter solchs Bnttcrhalts gcwegert hatt,
vnnd noch, daß sich ein Rath gegen» vnnß, mehrmals vber das Closter befchwerett, vnnd vmb
einsehungk gcbetten, Weill die Ebtischin vnnd Conuent solche Pfar Gutter innchettenn genos«
fenn, on«d gebrauchtten,daß sie auch daßienige, tzu Bntterhalttunnge irrer der vonn Gubenn,
Pfarher, Prediger, Caplann, Schulmeister vnnd anderer Kirchenn Diener, wie tzuuor, vnnd vor
Altters, drumb auch solche Gutter, tzw der Pfar Kirchenn erkaufft, incorporirtt, eingewidtmett,
und tzw geeigentt feinn, dauonn thun möchttenn, alß habenn wir die Sachenn tzwischenn dem
Closter, vnnd dem Rathe, inn der Gutte dahin gericht, das die Grwurdige Fraw Catharina
vonn Birgkholtz die negst verstorbene Eptifchin bemelts Closters selige, sampt dem gantzenn
Conuent gewilligett, vnnd tzwgcsagett, das alle solche odenn außgedrügktte Pfargutter, nach Ab»
gange deß Closters, vnd derselbigenn-ClosterPersonen, wiederumb an die Pfarkirchenn tzw
Gubenn kommenn vnd dobei bleiben« sollen«."— Gegen den Schluß: „alle dieselbigenn gutter
......... nichts dcmon außgeschlossenn, ........ ewiglich, vnnd eigentthumblich dabei plei>
benn sollen, douon Ein Rath doselbst, vonn wegenn gemeiner Stadt ihre Pfarherr, Prediger,
Caplan, Schulnieister,vnnd andere Kirchenn Diener, für vnnd für, altzeitt desto pesser vnnd
stadtlicher,tzw vntterhaltenn vnnd tzuuursorgenn,schuldigt sein soll,...... vnnd sonnst inn
keinen eignen» weltlichen« nutz, oder brauch, tzw kerenn noch ßw wendenn." —

Die Raturalliefcrungen der Stadt an die Lehrer bestanden in eigens für dieselben
eingerichteten und unterhaltenen Wohnungen oder Miethzinse, in einer jedeui Lehrer bestimmten
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Anzahl Scheffel Roggen"), einer Anzahl Klaftern Brennholz'^), und einem Antheile an der
Jagd in der Gudenischen Heide'"'").

Die Landesregierung gewährte zwar zur Unterhaltung der Schule keinen eigentlichen
Zuschuß, hatte dagegen den Lehrern »olle Befreiung von der Accise und jeder anderen Steuer
oder Abgabe verliehen, somit indirekt die Gehälter jener um ein Bedeutendes erhöht f).

") Die Deputate an Roggen war und ist noch die Stadtmühle zu entrichten verpflichtet.
**) An dem Kantorate allein haftete kein Holzdeputat. Allein das Holz hatte früher in Guben einen sehr

geringen Werth. Noch 1819 kostete die Klafter mit Anführe l'/> bis 1% Thlr.
***) Poppo (Zuverläßige Nachrichte«. S. 23—2(5.) erzählt: „Solcher (der Gubenifchen Heide) gedenckcnwir,

weil die Prediger und Schul-Herrn von dem jederzeit regierenden Herrn Vürgermeifter jährlich zu 2
malen, nehmlich um Weihnachten und Fastnacht mit Deputat Wildpret aus dieser Heyde bedacht wer«
den, und also auch dieses mit zu den milden Gestifften zu zählen ist; wie denn eben dieses Beneficiurn
ein Grund worden der Stadt den Vesitz dieser Heyde neuerlich zu bestätigen." — Woher Poppo die
Nachricht empfangen haben mag, daß der Stadt wegen des an die Geistlichen und die Lehrer seit alten
Zeiten entrichteten Wilddeputates der Besitz der Heide neuerdings d. h. um die Mitte des achizehnten
Jahrhunderts bestätigt worden sei, weiß ich in der That nicht. Das älteste Privilegium Gubens, im

' Juni 1235 zu Leipzig von Heinrich dem Erlauchten der Stadt verliehen, erwähnt der Heide noch nicht.
(J. G. bin: Willui Ticernanniis. Lips. 1754. Cod. dipl. V. L. 21.) Diese gehörte wahrscheinlich
zu dem seit Jahrhunderten bereits spurlos verschwundene» Dorfe Lholmen, welches am 24. Juni 1286
die Bürger Gubens im Namen der Stadt von Heinrich dem Erlauchte» um 20 LuckauifcheMark Sil-
ders erkauften. (Wilkii Ticern. Cod. diplorn. XXIX. S. 52.) Ausdrücklich wird derselben hier so
wenig gedacht, als in der wichtigsten Urkunde, durch welche Bolke, Herzog in Schlesien und Markgraf
zu Lausitz, zu Luckau am 20. April 1367 der Stadt Guben alle die früher erhaltenen Privilegien be-
stätigt (Wilkii Ticern. Cod. dipl. CXXI. S. 151 ), namentlich auch den Besitz des Dorfes Cholmen.
In keiner mir bekannten Urkunde bis zum Jahre 1709 wird der Stadt der Besitz der Heide von Lei«
stungen für Zwecke der Kirche oder der Schule abhängig gemacht. Wie soll nun die sächsische Regie»
rung so spät erst auf den Gedanken gerathen sein, die Sladt mit der Heide nur unter der Bedingung
zu belehnen, daß den Geistlichen und den Lehrern zu Weibnachten und zu Fastnacht Wilddeputat verab-
leicht werde? — Daß dieses Wilddeputat den dazu Berechtigten bis Weihnachten 1848 immer richtig
geliefert worden ist, feit Weihnachten 1849 aber nicht weiter, ist Thatsache. In den Berufungen ist
dieser Theil des amtlichen Einkommens nie, so viel ich weiß, mit aufgeführt worden. Er war ein
freies Geschenk des regierenden Bürgermeisters Namens der Stadt und siel nach dessen Gutachten bald
größer, bald geringer aus, wurde auch 1812 und 1813, da E. E. Rath Jagden wegen der Schonung
des Wildes abstellte, durch anderes Fleisch ersetzt. Ob die Stadt durch das uralte Herkommen ver«
pflichtet sei das Wilddeputat den Berechtigten zu liefern, oder einseitig sich von dieser Leistung befreien
dürfe, mögen Rechtskundige entscheiden. — Noch unter den Bürgermeistern Lauriseus und Kletfchke,
wenn der eine oder der andere die Regierung hatte, war gerade dieses Deputat sehr ansehnlich; denn
sie erachteten es für eine Ehrensache der Stadt, reichlich der Kirche und der Schule zu spenden, und
gaben deßhalb Viertel oder gar Hälften von Schweinen und Hirschen, ganze Rehe, u. s. w. Später
wurde es geschmälert, so daß 1819 die Berechtigten zu Fastnacht das Deputat nicht mehr erhielten und
Ursache zu haben meinten, sich über die zu Weihnachten vertheilten Stücke (8 Pfd. bis IU Pfd.) zu
beklagen. Nach der Einführung der preußischen Städteordnung sielen die Wilddeputate noch ärmlicher
aus (.3 Pfd. bis 4 Pfd.).

t) Diese theils beinahe so viel, theils mehr als das eigentliche baare Gehalt der Lehrer betragende Steuer»
freiheit ging letzteren verloren, nachdem Guben von der preußischenRegierung in Besitz genommen wor-

3*
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Damit man sich ein allgemeines
von 1669 bis 1748 bilde, gebe ich einen
Iarn Gubenensem introductorum.

Urtheil über den Besuch des hiesigen Gymnasiums
Auszug aus dem Catalogus discipulorum in scho-
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1669 And.Cleemann 1 °7 2 4
1670 23 4 3 1
1671 40 5 4 7
1(572 32 J 4 1
1673 31 5 1 1 3 1
1674 31 5 l 3 5 4
1675 26 6 1 2 9 2
1676
1677 45 1 2 1
1678 37 1 1 1
1673 32 6 1 2 1
1680 20 3 I 1 2
1081 G. Martini 27- 10 3 6
1682 30 8 2 4 4 4
1683 San >, Lanze 32 7 3 4
1684 Ioh Busch 26 4 1 2 3 2
1685 29 3 2 3 2
1686 42 13 2 1 5
1687 24 5 2 1
1688 28 7 3 5
1689 21 5 2 5
1690 23 6 6 l
1691 24 1 2 1 1
1692 42 1 2
1693 I°h. Musäus 31 2 1 4 1
1694 25 8 1 3 2
1695 52 4 4 3 1
1696 37 8 1 1 2

Bemerlnngen.

8 ü

14
31
57
46
42
49
46

49
40
43
27
46
54
46
40
39
64
32
44
34
38
29
45
39
40
65
49

Hier scheint tin Blatt im
lib. achoi. zu fehlen.

In I. und II. waren 45
Schüler.

In I. und II. waren mchl
«te 50 Schüler.

In I. und II. waren mchr
«l« 50 Schüler.

Um Jot), waren nur 20
Schüler ,n I. »nd II.

den wal. Der damaligePast. Primär. Lauriscu«, als der erste und älteste uuter den Vetheiliqten,
wurde von diesen zwar vielfach angegangen, der preußischen Regierung über den SachuerhaltHorste!»
iungen zu machen und um Erhaltung der von der sächsischen Regierung bis dahin sehr freundlich gewähr»
ten Steuerfreiheit zu bitten; aber zweifelnd an einem günstigen Erfolge that er durchaus keinen Schritt
zu diesem Zwecke. Jeder der anderen Vethciligtenhielt es für mißlich, dem Primariu« in dieser An«
gclegenheit vorzugreifen, und mußte sich so mit seinen Leidensgenossenwegen eines in der That beträcht«
lichen Verlustes trösten. Denn der Unterschied eines Gehaltes mit Steuerfreiheit und eines ohne die»
selbe belauft sich genau auf das Doppelte der jährlich gezahlten Steuern. — Ursprünglich hatte jeder
Lehrer jährlich ein GebräudeVier steuerfrei; woher sich die aus königliche« Kassen an die Lehreistellfn
älterer Stiftung noch gezahlte sogenannte Viersteuerschreibt.
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1697 Ioh. Musäui 35 1 1 1 5 1 1 45
1698 25 1 1 2 5 34
1(599 15 3 1 6 1 26
17Ü0 21 1 2 1 25
1701 27 13 1 3 44
1702 18 5 1 2 1 27
1703 21 6 1 1 29
1704 19 3 2 1 25
1705 11 2 1 14
1706 32 6 1 1 1 41
1707 35 2 37
1708 Si g. Cleemann 26 6 7 3 42
1709 21 15 4 4 44
1710 10 10 1 2 3 26
1711 20 9 1 I 31
1712 13 13 1 2 4 4 1 38
1 713 13 8 1 1 1 9 33
1714 2 7 1 2 4 16
1715 19 9 1 9 38
1716 15 12 3 4 3 37
1717 13 5 1 5 - 1 25
1718 15 8 1 1 3 28
1719 20 13 2 4 2 1 42
1720 8 12 2 2 24
1721 13 7 1 4 * 25
1722 18 9 5 32
1723 13 11 2 2 9 37
1724 12 10 2 10 1 35
1725 1 10 2 4 3 1 21
1726 22 4 1 14 2 1 44
1727 30 5 1 1 4 1 42
1728 12 3 2 3 20
1729 44 2 4 1 51
1730 37 8 1 2 3 1 52
1731 18 7 2 5 32
1732 23 6 4 1 34
1733 6 1 - 1 8
1734 Nodo Ultici 3 1 4
1735 42 2 1 4 1 50
1736 18 2 2 1 23
1737 16 2 1 4 23
1738 13 2 1 2 1 19
1739 23 3 3 3 32 fe ,
1740
1 41 18 3 1 1 2

Die untenn Klaffen hatten
„_ leinen Schülee.
i5 Wie llochel»

1742 2 2 4 Wie »»eher.
1743 4 1 4 1 l 11 Nie «°rhe?.
1744 2 1 3 6 Wie «°che».
1745 4 1 1 6 Wie «ocher.
1746 2 1 1 5 2 11 _ '■ „'. ,
1747
174S 2

Siie diese« Iahe ffOH ied,
„ Angxb».
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Im Durchschnitte sind also jährlich von Andreas Cleemann 38 . von Martini 50,
von Lange 40, von Busch 40, von Musäus 36, von Sigismund Seemann 33. und von
Ulrici 14, während der achtzig Jahre von 1609 bis 1748 überhaupt 2568, mithin durch,
schnittlich das Jahr 32 Schüler aufgenommenworden. Ueber die Stärke der einzelnen Claf-
fen findet man im lib. seliol. außer den wenigen oben mitgetheilten Angaben nicht eine An>
deutung. Sie mag kaum ein halbes Jahr hindurch dieselbe geblieben sein; denn Wanderun-
gen der Schüler") von einer Schule zur anderen waren gewöhnlich und ^wurden sehr erleich.
tert theils durch die Mildthätigkeit der Bürger*'), welche damals ohne Rücksicht auf mate»
riellen Gewinn die Schule lediglich für eine Zierde der Stadt erachteten, theils durch das
geringe Schulgeld, von welchem befreiet zu werden auch wenig oder keine Schwierigkeitmachte,
weil die Befreiten, wie sie eben vermochten, an Gaben für Haus, Küche und Keller der Sich¬
rer es nicht fehlen ließen, wovon mir Beispiele mitunter sehr seltsamer Art in Menge erzählt
worden sind Verhältnißmäßig nur wenige der einheimischen Schüler pflegten auf der Schule
lange genug zu verweilen, um in die Sekunda und die Prima zu gelangen. Auswärtige da.
gegen waren fast ohne Ausnahme so weit vorgebildet, daß sie bei ihrer Ankunft hier in eine
der oberen Klassen gesetzt werden konnten. Auffallend sind die starken Schwankungen der Zahl
der jährlich aufgenommenenSchüler, besonders unter Bodo Ulrici ***).

*) Sie banden sich dabei an keine bestimmte Zeit, wie man aus d:n Angaben in den Verzeichnissen übel
den Tag der Aufnahme und des Abganges ersieht.

■*) ©üben zeichnete sich in dieser Hinsicht vor vielen anderen Städten höchst rühmlich aus. Sigismund
Eleemann(De scliola Guljenensi. 1722.) sagt, indem er die Freigebigkeit der Gubener gegen die Schule
preist: In seholae nostrae ernolurnenturn,Gubenensiuin vero lautiern nunquarn interniorilurani ver-
git, quod advenientibus aliunde Musaruin Alurnnis, inensas, quas vocant, arnbulatorias ac vitae
aliinenta ntillo persoluto precio offerant exhibeantque, in quibus eoncedendis praecipui priniique
oidinis Ine.olae curn plebejis pauperiorisque sorlis boininibus .quasi certare videntur, ita ut si
nürnerurn earundern iniie velirnus, non intra exiguuni subsistere, sed vel ad Cenlurias aliquot
assurgere qnearnus. Sie sub initiurn anni hujus 274 niensas ejusrnodi liberas, quibus singulis
bebdouiadibus frui vel plane gratis vel ob inforrnalionernAlurnnis lieuit, liumerabanius — Sani.
Großer («attsitzischeMerkwürdigkeiten IV, S. 137.) bemerkt: „Die Hospilia liberalia waren ehmals
gar gemein, allein die großen Brände haben sie in unterschiedenen Städten sehr gemind.-it. Ob nun
wo, die guthertzigenEinwohnerdagegen die Gewohnheit auffgebracht, denen armen 8<dwlarenmit freyen

• Tischen auffzuhelffen: so wäre doch zu wünschen, daß sie solche wieder in Hospilia verwandelnwolle».
Denn es wäre der Jugend viel ersprießlicher, wenn sie ihr Brodt durch Information verdienen tniiste:
als daß sie bey solchen freyen Tischen sich der Arbeit äußert, oder guter Leute Kinder gegen etw.is dar«
gebotenes Geld, das offtmals nicht zu ihrem Besten angewendet wird, gewisse Stunden unterrichtet,und
dagegen die Zeit, die auf ihren eigenen Unterricht gewendet werden folte, auf dergleichen ihnen schädli»
chen Gewinst spendirt." — Mit dem Ausdrucke: Hospilia liberalia bezeichnet Großer die Sitte der
Bürger, fremde Schüler in die Familie aufzunehmen und mit Wohnungund Kost zu versorgen.

**) Sie werden durch die Lebensumstände dieses Rektors sattsam genug erklärt, während ich hinsichtlich der
übrigen Rektoren Aufschlüsse über jene Schwankungen«ergeben« gesucht habe. — Povpo (Zuverläß.
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Am 13. November des Jahres 1748 übernahm M. Christian Friedrich Lauriscus,
welcher aus Gubcn gebürtig und bereits seit 1742 als Konrektor am hiesigen Gymnasium
angestellt war, das Rektorat und wirkte in demselben bis 1772 segensreich. Von seiner Hand
enthält aber unser Libellus scHolasticus nicht eine Bemerknng. Nach einer gedruckten

Nachrichten. S. 163.) nennt Ulrici kurzweg, Sooeke (Geschichte der Kreisstadt Guden. Oörlitz. 1803.
S. 136.) fügt in Klammer» dem Namen die Bemerkung bei: „der ein ganz desonderes Schicksal hier
in Guben hatte", und schreibt dahinter eine» langen Gedankenstrich, in welchem sich schon eine Keckheit
verräih, die hart an die Grenzen des damals durch die Censur in Guben Erlaubte» streift, Richter
(Ueber den Ursprung und das Wachsth. -der gel. Schule zu Guben. S- 23.) behandelt diesen Vorgänger
im Amte mit Ironie. — Zufällig bin ich in den Besitz einer Handschrist der Wittwe des Rektors Ulrici gelangt,
aus welcher ich das Nöthige hier mittheile. Johann Bodu Ulrici, das siebente Kind des Pastors Ulrici
zu Haynrode im Schwarzburg'Sondershäusischen und geboren daselbst den 16. August 1763, war nach
Beendigung seiner Studie» in Mühlhanse», Langensalza, Gisenberg und Jena von 172«! bis 1730, in
Wittenberg 17:>0 zum Mag. äst. et doct. pliilos. vromovirt und 1732, nachdem er in Wittenberg mit
Beifalle Kollegien gelesen hatte, Substitut des Probstes in Koswig geworden, hatte aber, da er dessen
Tochter nicht hcirathen mochte, dort viele Verdrüßlichkeiten. Deßhalb nahm er 1734 das ihm a»ge°
botene Rektorat in Guben mit Freuden an. Er gefiel hier nicht nur als Rektor, sondern auch als Pre«
diger. Allein die Frau des damaligen ersten Bürgermeisters Richter wollte ihre Stieftochter, ein ge»
brechliches, hinten und vor» a»sgcwachstnes Mädchen, gern an Ulrici verheirathen, weßhalb dessen Be»
rufung so lange zurückgehalten wurde, bis er sich überreden ließ, bei einem Mittagsmahl.« die Verlobung
einzugehen. Allein frt.on am folgenden Tage trat er zurück und verlobte sich bald darauf mit Johanna
Eleonora Sophia Madihn, der ältesten Tochter des Landkommiffarius, Zolleinnehmers und damalige»
Bcsitzers des unfein Guben liegenden Gutes Grunewald, I, G. Madihn. Durch Richters geheime Ver»
anstaltung wurde Ulrici Abends vor dem Frohnleichnamsfeste 1735 nahe an seiner Wohnung von zwei
Werbeunterosfiziere» aufgegriffen und soforl nach Bautzen geschafft, um dort in das Regiment Infanterie
eingestellt zu werden. Allein der dortige Oberst begriff bald das Mißliche dieses Unternehmens, zu
welchem er durch Richter verleitet worden war, und ließ den Rektor Uliici mit Extrapost nach Guben
zurückfahren. Nun begann ein doppelter gerichtlicher Prozeß: Richter verklagte Ulricin beim Oberamt
in Lübbeu wegen gebrochener Verlobung, und Ulrici den Obersten wegen des Angriffes auf seine Person.
Während dessen nahm Ulrici im Sonnner 1733 vierwöchentlichen Urlaub, reiste mit seiner Braut und
deren Mutter gen Haynrode und wurde dort von seinem Vater, jedoch ohne kirchlich aufgeboten zu sein,
getraut. Daher schlug er seinen Rückweg über Merseburg ein, erlangte Gehör beim Herzoge und dessen
Verzeihung wegen des übertretene» Kirchengesetzesbis auf eine Strafe von 13 Thlrn., welche er dem
Konsistorium in Lübben zahlen mußte. Der andere Prozeß schleppte sich dagegen zwölf Jahre hin.
Dieses wegen wurde Ulrici 1747 im Anfange Dezembers vor das Oberamtsgcricht in Bautzen geladen,
erhielt fein Recht, und reiste dann nach Dresden, um dort seine theologischePrüfung zu machen,,, welche
er auch höchst rühmlich bestand. In Folge davon wurde er vom kurfürstlichen Konsistorium für Sach»
sen zum Nachfolger des in Schulpforte verstorbenen geistlichen Inspektors »I. I. I. G. Am Ende fo<
fort ernannt und empfing darüber die Beglaubigung. Von Dresden reiste er nach Gulen auf dir Post
zurück, und kam glücklich bis Sakro, wo die stark angewachsene Neiße das Ufer bereits überschwemmt
hatte. Dessen ungeachtet treibt der Postillon seine Pferde gegen die Brücke, aber so ungeschickt, daß
die Pferde in ein Loch stürzen. Ulrici springt vom sinkenden Wagen bis unter die Arme ins Wasser
und holt aus Sakro — es war Mitternacht, doch Mondschein — Hilfe. Erst Nachmittags fährt er auf
einem Baucrwagen nach Guben, ohne Nachwehen der Erkältung zu spüren. Aber 14 Tage später wird
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Schrift von Lauriscus habe ich bis jetzt vergebens gesucht. Nur so viel weiß ich aus münd,
lichen Mittheilungen über ihn, daß er bei den Einwohnern Gubens sehr beliebt gewesen »st,
während des siebenjährigenKrieges aber voll Kummer zusehen mußte, wie ein preußischer Un°
teroffizier mit Soldaten in den ersten Hörsaal drang, aus den versammelten Primanern und
Sekundanern die kriegsdienstfähigenwählte und als Rekruten sofort abführte.

ihm in der Schule plötzlich sehr unwohl; er geht heim, legt sich zu Bctte und stirbt an e.nem hch.gen
lieber den II. Januar 1748. - Obwohl nach dem Zeugnisse des kursächsischen Konsistoriums em Mann
von tiefer Gelehrsamkeit und hohem geistigem Werthe wurde Ulrici hier vielfach verkannt,we.I er den
aewaltiqen VnrgermeisterRichter,,der hinwiederum von seiner Frau regiert wurde, zum Feinde sich
»emacht hatte. Er hat hier viel gelitten und Schweres ertragen müssen, wodurch ihm; dem gemnth.
Uchen stillen Gelehrten, der genannt aller Welt Frieden gehalten hätte, da« Leben arg verbittert und
die amtliche Thätigkeit gelähmt wurde. Der Bruch der Verlobung,welche er doch offenbar rn der Ab.
ficht einainq, den^BürgermeisterRichter, der ihn übertölpelnwollte, zu überlisten, gab den Burgern.
welche damals über die leichtfertige Behandlung einer halbkirchlich.n Angelegenheit viel strenger r.ch>
teten als sie jetzt richten würden, Anstos, und schwächte das Vertrauen, mit welchem sie innen, entgegen-
^kommen waren. Hierzu traten sicherlich noch andere ihm sehr ungünstige Umstände, die von der ,hm

' feindlichen Partei benutzt wurde» ihn zu kränken und wo möglich von hier zu vertreiben - U,r,ct hat
her der Sitte gemäß wohl jährlich eine Schulschriftdrucken lassen, also wahrscheinlich l^b.s lo trn
Garnen ^ch besitze und kenne von ihnen jedoch bloß folgende: Praenol..lissn»os, amphssimos, con-
sultissimosque, pul.lici consilii auctores, et regendae civitatis duces, scholae nutntios, atque pa-
tronos, Epl orurn summe reverendum atque gravissimum. Reliquos saco.urr. an.isütes praeo are
Lito , oLesque Masarurd culto.es fauloresque, ad exa.nen auctumnale d Sept habend™
neque minus ad oralionem, post lustvationem, at.sculta.ulam peroffic.ose rnv.tat M. Jo. Bodo Ul¬
rici Rector. Diese Ginladun sschrift. einen Bogen in Fol. stark und am Schlurfe vom I. September
1735 "a irt, behanelt die Frage über die geistigen Vorzüge des Menschenvor den Th.eren m latem»
ch Sp ache - GründlicherBeweiß, das die Hannonia p.aeslabiHta dem Satz des W.eder.pruch ,

w. d7s ««ichendenGrundes Zu nahe trete. Bey Gelegenheit der Reinbeck.fchenStreitigkeiten Ab.
«soff« Woben denn auch Z.f dem, auf d. 7. Nov. dieses 1737. Jahres Zu haltenden Act«, o.atono
fIl-2% SSt¥.Col. e giu m> Ingleichen G. Hoch-M,rw. Ministerium. Nebst allen L.eb.
h b«n der aelehrtens.udien, und HochgeschätztenGönnern unser« Lycc, Gantz ,t«eaenjt «n Sefcen
„erben »an M. Jo. Bodo Vinci Beet. Guben. druckt« Gottfried Hohme. (In Quart.) D.ese S*«U
schritt ist die erste mir bekannte des hiesigen Gymnssiums in deutscher Sprache. - S,e
Mndet sich auch in der Schnlbücherei. Ulriei zeigt sich in seiner Abhandlungals gewandterDenker.
Er verst ht zwar, wie Rembeck. Leibnizens erhabenen und. wenn man ihn r.cht,, auffgßt. unw.derlegli.

"Ei »cht nach dessen ganzer Tiefe, verdient aber schon deßhalb Lob. daß er sich '"nerha b der
G enzen der Philosophie bewegt und nicht, wie die meisten theologischen Gegner Le.bn.zen« und Wolfte s,
w eine Macherei wn derlicher Folgerungenverliert. Doch wir haben es h.er «en.ger m.t der P ,!«.
!p i, a> mit er PädagogikUlrieis zu thnn. Deßhalb stehe hier noch eine Stelle aus dem Schlüsse
erichu Jf, „eläe, da m,s andere Hilfsmittel fehlen, uns genügen, muß. Rückschlüsseans d,e Be-

schaffenhe t de« damaligen Unterrichts und die äußeren Verhältnisseder Schule zu mache». - , D.e
Absicht dieses Ach.s ist dahin gerichtet, daß wir E. Hoch-Gdl. und Hochw. Rathe, und P a trono-„»J«
Schule, unsern HochzuehrendenHerrn, vor die Beparirung derer classcn. gebührenden Danek abstatten.
Welche« nicht »ur «o» mir. nachdem ich in einer kurtzen Rede von den Zwecken der, so wohl ,chonen,
«7s gelehrten Wiffenfchafften werde gehandelt haben, geschehenwird; sondern auch »0..5 Alurnins, welche
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Schlüßlich wünsche ich, daß die Nachrichten, welche ich hier über den wenig oder
nicht bekannten früheren Zustand des Schulwesens zu Guben theils nach handschriftlichen, theils
nach gedruckten Urkunden, theils nach mündlichen Ueberlieferungenveröffentlicht habe, von
allen Seiten freundlich aufgenommen werden und zu mannigfach lehrreichen Vergleichungen,
wie jeder selbst sie gern anzustellen pflegt, die Leser veranlassen mögen. Doch schon aus dank»
barer Anhänglichkeitwirft man immer mit Vergnügen einen Blick zurück auf die Vergangen-
heit der Stadt, in welcher man einen großen Theil seines Lebens zugebracht und mehr oder
Minder Erfreuliches genossen hat.

ihres Fleißes, und guter Aufführung wegen, viel Hoffnung von sich blicken -lassen. Christ. Ernan. Pyra
aus Cottbus, wird den weisen Auspruch, Friedrichs des weisen betrachten: Vt scliolae floreant recteque
se habeant, tanturn interesse reipublicae, vt nullius rei rnagis. — David Friedr. Helfter aus Gu¬
ben, wird von denen Hindernissen, so dem Wachsthumeiner Schule entgegen stehen, in gebundner Rede
handeln. — Jo. Michael Schneider aus Fürstenberg, wird von denen so genannten freyen Künsten,
und deren Einteilung seine Gedancken entdecken. — Ioh. Iac. Fähling von Iänsdorf, wird aus deut«
lichen Gründen darthun, daß es den Regeln der Klugheit nicht gemäß, auf Schulen Comödienzu spie»
len, — Ioh. Sigismund Iokisch au« Sommerfeld, wird die Worte Pauli: Das alte ist vergangen,
stehe, es ist alles neu worden, erklären,und eine kurtze application machen. >— Ich lebe der festen
Hoffnung, G. Hoch-Gdl. und Hochweiser Rath, wie auch ein Hoch>Ehrw. Ministerium, auch all« übrige
Gönner und Liebhaber derer Wissenschafften, werden Ihnen gefallen lassen, solchen actui oratorio mit
beyzuwohnen, und solchen durch Ihre Gegenwart ansehnlich zu machen. Wir werden solches, als ein
besonderes Kennzeichen einer unverdientenGewogenheit,mit gebührenderDanckbarkeit,erkennen und
hochachten.'^—■ De Nexu et ordine 1111 facultaturn superioiurn exponit, et ad ornandurn illustran-
dunique actutn Oratorium d. 21. Aug. MDCCXXXVI. liabendum scholae et bonai'um artium pa-
tronos, faulores, et amicos offlciose et peramanter invitat M. Jo. Bodo VIrici, Reolor. Gubenae,
Typis Godof'r. Hoehmii. 4. (Diese Schrift befindet sich in der Schulbücherei,) Im Aktus traten
sechs Schüler mit lateinischen Reden, einer mit einer griechischen, einer mit einer deutschen, einer mit
einer französischen und einer mit einer ebräischen auf. — In den Destin. literar. et fragrn. Lusat.
1738. S. 334. werden noch folgende Schriften lllrieis, die ich aber nicht weiter kenne, genannt: LXX
posiliones ex doctrina rational! collectae. Octohr. 1738.— Forma pronominuinet verhoruni Ehrai-
coruin iirrnis sundarnentissuperstructa, et Danziana rnethodo delineata 1739. — Prograrnrna de
Galantissirno literario. Octohr. 1739. Uleici wird hierbei als Mitglied der »iederlausitzifchengelehrten
Gesellschaft aufgeführt. — Ueber ihn enthalten eine Nachricht:Nova acta scholastica, oder zuverläßige
Nachrichten von Schul-Vachen, nebst einigen auserlesenen Ginladungsschriften,gesammlet von M. Ioh.
Gottlied Biedermann. Leipzig 1749. !, S. 247. Eine Zeitschrift, auf welche ich" bei dieser Gelegenheit
um so lieber aufmerksammache, da sie ganz vergessen zu sein scheint, obschon sie der Erinnerung
werth ist.
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